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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §115 Abs1

BAO §119

BAO §167 Abs2

BAO §269 Abs2

KommStG 1993 §6a Abs1

1. BAO § 115 heute

2. BAO § 115 gültig ab 16.09.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 136/2017

3. BAO § 115 gültig von 01.01.1962 bis 15.09.2017

1. BAO § 119 heute

2. BAO § 119 gültig ab 01.01.1962

1. BAO § 167 heute

2. BAO § 167 gültig ab 01.01.1962

1. BAO § 269 heute

2. BAO § 269 gültig ab 20.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 108/2022

3. BAO § 269 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2013

4. BAO § 269 gültig von 19.04.1980 bis 31.12.2002 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 97/2002

1. KommStG 1993 § 6a heute

2. KommStG 1993 § 6a gültig ab 31.12.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 111/2010

3. KommStG 1993 § 6a gültig von 26.03.2009 bis 30.12.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 20/2009

Rechtssatz

Es ist Aufgabe des Bundes:nanzgerichts, alle erforderlichen Sachverhaltsfeststellungen zu tre<en, um das Bestehen

oder Nichtbestehen einer Abgabenp=icht - oder hier: der geltend gemachten Haftung - zu beurteilen. Wenn die

Ermittlungsergebnisse der Abgabenbehörde nach Ansicht des Bundes:nanzgerichts für eine abschließende

Beurteilung noch nicht ausreichen, liegt es daher am Bundes:nanzgericht, im Rahmen der amtswegigen

Ermittlungsp=icht (unter Beachtung der Mitwirkungsp=ichten des Abgabep=ichtigen) als notwendig erachtete

Ermittlungsschritte (etwa auch unter ergänzender Befragung der Betriebsprüfer oder auch Erteilung - bestimmter -

Ermittlungsaufträge an eine vom Bundes:nanzgericht zu bestimmende Abgabenbehörde gemäß § 269 Abs. 2 BAO) zu

setzen und nach Maßgabe der Grundsätze der freien Beweiswürdigung nach § 167 BAO in Auseinandersetzung mit
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den bisherigen Verfahrensergebnissen und den Parteienvorbringen den entscheidungswesentlichen Sachverhalt

festzustellen (vgl. VwGH 27.4.2020, Ra 2020/15/0014).Es ist Aufgabe des Bundes:nanzgerichts, alle erforderlichen

Sachverhaltsfeststellungen zu tre<en, um das Bestehen oder Nichtbestehen einer Abgabenp=icht - oder hier: der

geltend gemachten Haftung - zu beurteilen. Wenn die Ermittlungsergebnisse der Abgabenbehörde nach Ansicht des

Bundes:nanzgerichts für eine abschließende Beurteilung noch nicht ausreichen, liegt es daher am

Bundes:nanzgericht, im Rahmen der amtswegigen Ermittlungsp=icht (unter Beachtung der Mitwirkungsp=ichten des

Abgabep=ichtigen) als notwendig erachtete Ermittlungsschritte (etwa auch unter ergänzender Befragung der

Betriebsprüfer oder auch Erteilung - bestimmter - Ermittlungsaufträge an eine vom Bundes:nanzgericht zu

bestimmende Abgabenbehörde gemäß Paragraph 269, Absatz 2, BAO) zu setzen und nach Maßgabe der Grundsätze

der freien Beweiswürdigung nach Paragraph 167, BAO in Auseinandersetzung mit den bisherigen

Verfahrensergebnissen und den Parteienvorbringen den entscheidungswesentlichen Sachverhalt festzustellen

vergleiche VwGH 27.4.2020, Ra 2020/15/0014).

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2021:RA2020130073.L03

Im RIS seit

21.07.2021

Zuletzt aktualisiert am

22.07.2021

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Vwgh&GZ=Ra%202020/15/0014&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Vwgh&GZ=Ra%202020/15/0014&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2021/5/26 Ra 2020/13/0073
	JUSLINE Entscheidung


